
Aufbauplan_der StgdtBgd_Dürkheim und PeilbebauungspLine. 
Hier: Teilbebauungsplan 1lla_ 

A ) A I l '"' •meJ„ ne - r.,° _hi!!! 4.. '. 

Die Gemeindeverwaltung hat am 0.V[.195o den Aufbauplan IT, der 
im wesentlichen die gegebenen Strassenf.brungen in der innen stad 
beibehaltien wollte, sowie einen Stadt-u. Pakpiatz östlich der 
Weinstrasse-&.d ab Römers;passe vorsah, an~gehoben. An Stelle de° 
Aufbau.anss TI tritt nunmehr wieder der Aufbuplan I, der de 
or;fuhrung der Weinstrasse-Süd ab louenapotheke nacb Worden nahe­ 
zu in Richtung der Strassenahse Dö eapthcke/ürtskrankenkassie 
bestimmt: und im 'Zusammenhang damit die Schaffung eines neuen 
3 „dt. a . •• + rtl5· d ,« + S.d. Si;a und Harkp.atzes wesi ich er einst;rasse-kort-nu 
De Lösung des Verkehrsproblems der Innenstadt erfordert eine 
Verbreiterung der Weinstrasse-{Sud ab Stadtmitte, desgleichen de 
Römerstrasse zwischen Degenhard d irudurg einstrasse-Süd.-n­ 
i Römerstrasse und endlich die Fortsetzung der ?end areri astras 
lt in Linie der ehemaligen tntengosse ut inu.dun; in Bbnhf 
st2aase, Diese selbst ist für eine spiee Verbreiterung vor#asel 
weit erfüllbar, werden auch Teile der unbemerstrasse ab 

Stadtmitie und der Römerstrasse ab neer hinmindung Weinstrasse­ 
3d durch m.gliche Rückverlegung von eubavten in künftige tras­ 
senvrbreiterugspläne vorbereitend eirbezcen. Eine sehr tgcht­ 
l iche Entlastung der Verkehrsstrassep in d ·r Innenstadt ergibt 
sicl zus:'izl1cb durch die Anlage der Zubringerstrassen in der 
einzelnen Bebauungsgebieten., Sie gestatten ie r ckwrtige Mate 
tril-und Warenversorgung der Geschäftshäuser, wodurch eine Störung 
des Verkehrs in den ilauptstrasen durch parkende Versorgungsrat-­ 

ten6e ve::rrn1.t-!<.lfrt.; wird Die ,...gün.3tige St ,.,ltkernh1g:B des nt?uen r,'! ::i(l-t 
Latzes und das l7,5o m breite Strassenastuck der Römerstrass a 
önerpLatz bieten ausreichende Parkölichkeien in der Stät:mit nd damit; ~ine weiters Entlastung der Verkehrstrassen 

Pie Anwesen if und Voss an der Römerstrasse müssen entt'er ur 
#ckverlegt werden, damit der Verkehrsengpass zn dieser Stell= 
Gegenverkehr} verschwindet. Die Eiassahm kann aufgeschoben wer 
den; der geplawre Neubau G&hler / Binder kann umgangen werden 
Notlosung), wobei gleichzeivi als weiterer Rotbehelf der neue 

·Teil. der Weis rasse-.Süd vorübergehend etmas westlicher erlegt 
wird und am Jans Wolf vorbei in die Wögerstasse einuudet. Dahn 
ist es mölicb den Gegenverkehr auszuezhalteu; die von Osten kom 
enden Fahrzeuge drehen bei Neubau Gihler/Bi1der ab in die ±in­ 
bahnstrass Weinstrasse-Süd-ru, die von Wiesen ouueden Wahr 
zeuge biogen - soweit gewollt - vor Baue iolf ab in die einstrae.s 
Sud-neu ·Behelfsstrasse) 
D., 00 t ., b t • d " h L f 1 • 

0 

• ' ' le gegenwärtig stehenden Richungert Ltntse im inneren 5&r 
Benverkehr werden vorläufig in den Grunz.gen beibehalten. $9oi1 
Baugassnabnuen ir Stadtkern trotzdem zu e ner zitiicten Verkehrs 
umleiturg zwiren., kan diese in West.-!sstricht:mag übe: Gaust;r2ss 
Gendame.riest;nasse- alt; und- np, Blutbioft rasse angeordnet werde 
evtl, auch im Zweibahnrerkehr, dem auch d;a Bonhofstrasse g€ 
bne~allg zeitlich dienen kann. Das Auftangebiet der Innenstadt 
wird naturgemäss durch das reue Strassenste und dn neuen vs " 

platz bestimmt. Bs is in vier 'filbebaougswebiete ufgeteil 
und 2War: 

- begrenz; von Weinst:seS:dnau ab 
1, =asg bigg n!2rm?·jekrggge He3 +op ±k! dse i-Md-' et los g, t~d? 

selbst: dem verblenden eil der Ente. c 

und Römerstrasse zb ßanm,dun eiste s 

Gd-.neu bis E.nnürdrn,: ±ptssasse in 
ne7-strasse 



Bebauungsgebiet II = begrenzt von Weinsrasse-Süd-neu von Ein­ 
rinöurg in Römerstrassc bis Gendarmeriesras 
von dieser selbst bis Bi.mündung Strauchelgass 
von dieser selbst und der Römerstrasse ab Ein dang Weinsrasse-Süd-neu bis Einmünduug Strau° 
gase ienachbarte Einzelbauflüchen (Platz <a 
erden einbezogen 
das Stadtgebiet; südlich der Gendarmeriestrasse 

BebauungsgebieG 
Bebauungsgebiet TV das Stadtgebiets_südlich der Gendarmeriestrasse-# 

(bis Marktgasse) 
Bebauungs@gebiete Iül und IV sind durch Weinstrasse-jd 

ge's renn 
Weitere Bebauungsgebiete sind vorbehalten; sie werden zumeist absei7° 
des SStgdtkerns, zum eil am Stadtrande liegeus 
Die Gestaltung der Znenstadt wird sonach von Grund auf geändert: avf 
die Durchfihgspläne und den Vergleichsion (lt;er Zustand) wird 

verwi.s 

' 

I 
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B.Teilbebauungsplan IIIa und Erläuterungen. 

Der Teilbebauungsplan des Beoauunesgebiets III umfaßt: 
Gendarmeriestrasse-Neu/Südfront, "einst6ras e--Süd von Synagogen-­ 
platz bis inründug Bahnhofstrasse/Ostfront und Bahnhof strasse 
von Einmündung Weinstrasse-S d bis zur Einmündung der Gendarmerie­ 
strasse-neu/Westfront. 
Dieses Bebauungsgebiet wird durch die Leopoldstrasse als Verbin­ 
dungsstrasse zischen Bahnhofstrasse und Weinstrasse-Sd durch-­ 
schnitten 
Es hat sich bei der Neuaufteilung der Trümmergrundstücke heraus-­ 
gestellt, daß das ilestitutionsgrundstück Wolf am Südteil der Leo­ 
poldstrasse noch nicht in die geplanten Grenzen zurückgeführt werde 
kann, eil die Eigentunsverhiiltnisse ausserordentlich verworren 
sind und noch zeitraubende Verhandlungen notwendig erden. Dadurch 
können die Trümmergrundstücke Straub und Perckel 2.t. nicht in 
vollem Umfange bebaut erden. Hinsichtlich des Grundstücks St;raub 
ist die Bebauung nicht eilig, eil der Besitzer anderweitig unter-- 
kommt. Der Trümmergrundstücksbesitzer Ferckel hat sich entschlossen 
zunächst einen Ladenraum zu errichten in lassivbaueise unter Bin­ 
haltung der neuen Strassenfront an der Weinstrasse-Süd Bei dieser 
Planung steht einem späteren vorschriftsmässigen Ausbau des Ge­ 
schäftshauses nichts entgegen, dieser selbst ist nur möglich durch 
Zuteilung von Baugelände auf Kosten des rückliegenden Geländes lolf 
Die Bauvorhaben sdlich des Geländes Ferckel rücken in die neue 
Strassenfront; der einstrasse-Süd zur:ck und können im kineisungs-­ 
verfahren erledigt werden. Anschliessend an diese Bauvohaben 
(Trümmergrundstücke) stehen noch die Häuser Jonas und Bachmann bis 
zur inmün@ung Bahnhofstrasse.' 
Sie sind ebenfalls zur gegebenen Zeit in die neue Strassenfront 
zurückzuverlegen, wobei die Einmündung der Bahnhofstrasse selbst 
verbreitert; erden muß, wahrscheinlich auf Kosten der Grundstücke 
iarch und egner nördlich und südlich der Miniindung. Die lestfront 
der Bahnhofstrasse bis zur Leopoldstrasse ird zurückverlegt, die 
Ostfront der Bahnhofstrasse erfährt Korrekturen, dort o sie mögli 
sind und der Verbreiterung des Strassenkörpers dienen. 
Bei dieser Sachlage beschränkt sich der Teilbebauungsplan IIIa auf 
eine Baufläche, die begrenzt ist im Norden durch die Gendarmerie­ 
strasse-neu/Südfront, Weinstrasse-Süd von Synagoge bis Einmündung 
Leopoldstrasse/Ostfront, Leopoldstrasse/Nordfront und Bahnhofstrass 
von Bauplatz Lederle bis Einmündung der Gendarmeriestrasse-neu / 
Westfront. 
Das Gebiet sudlich der Leopoldstrasse bleibt sonach ausgeschlossen, 
wird später als Brgnzung de Teilebauunssplans III behandelt; und 
mit Teilbeoauungsplan IIIb bezeichnet5 
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7 
Zux Ordnung des Grund und Eodens und zur Ordnung der Bebauung genäss 
osemn. III • IV aesaroaWgeeeEe@, .H IEe2SEMIT4Tel die 
folgenden 2assnahmen eingeleite: 
a.) Grunderwerb. ±ILZ__Jg_ r9rot !yöld (1 . 

Die Prjmengrundstücke an den<Gendame riestzaedoi@tug@hen in 
städtischen Besitz über,/D@raAnkauf /ist auibdAasnahebdes Synagogen­ 
platzes auf der ganzen Länget.der4endarmemie sopasos peit;s voll­ 
zogen. Notwendig wird noch der Erwerb der 7rmnerstvättcen Chelius 
und Lieser an der Weinstrasse/Süd; Sctwierigkeiten können sich 
nicht szgben, eil beide Besitzer bereits anderweitig Bauplätze 
erhalten haben. Dringlich ist der Erwerb des Restitutionsgrmd-­ 
stckes Sieb/Lilienfeld-lianbunger; durch das Restitutionsrerfahren 
ist der ehemalige igentümer Lilienfeld-Laburger wieder als solcher 
eingesetzt, Kaufverhandlungen sind im Gange, Dieses Grundstück 
ergibt zei Bauplätze an der Weinstrasse-Sud, das Hintergelände 
wird den Bauplätzen an der Leopoldstrasse zugeschlagen. Diese selbst 
verbleiben den gegenwärtigen Eigentümern, @in weiterer Gebäudeteil 
fällt; in die Zubringerstrasse bezw. wird dem euen Bauplatz Elher 
an dar Weinstrasse/Sd zugeschlagen, wofür ±lchner einen Teil seines 
Besitzes an die Stadt abtritt; zur Schaffung von Hofraum für die 
Bauplätze an dar Gendarmeriestrasse. Das Sstem der Zubringerstrass€ 
die Eigentum der Stadt bleiben, ermöglich eise geschlossene Be­ 
bauung ohne Toreinfahrten an den Strasseufroten und schafft auch 
im Bebauungsgebiet IIIa deni im Bebauungsgebiet I angestrebten 
Zustand einer rationellen Bebauurg und der Eatlasung der Verkehrs­ 
sbrassen 

d.) 

Falls es gelingt, mit dem Besitzer Tillmann-iambur@er wegen käut--. 
1iche Abi;retng seines gegenwärtigen Besitzes einig zu erden, 
sind älle Güteverhandlungen erfolgreich abgeschlossen, soda ßin­ 
spräche gegen den 'l'eilbeoauunssplan IIIa nicht zu erwarten sind. 

.)pi4.eggpg,ggz gpggucke z e±Jg,plgEgg;gstrezp_ist bei der 
Ein@lGEgüw5TE» eEeI LEeg»ms±aE TI DELi?EI. GgnEFE&. 
Die Umlegung iss nicht notwendig, wenn die Stadt ±igetüner des 
Grunds;ücis Tillmann-Hamburger wird 
Die Stadt erledigt alsdann --nach erfolgter Vermessung gemäß Bebau-­ 
ungsplan- die notariell und grundbuchamtlich notwendigen liassnahmer 
selbst, u die Verfahren zu beschleunigen. 

c.) Auf kostenlose_Abtretun vor Baugelände ird_ verzichtet. 

Die Stadt macht grundsätzlich von der Küglichkeit des $ 2 Aufbau-­ 
gesetz (kostenlose Abtretung von Baugelände bis zu lo7 der Gesamt. 
baufliche) keinen Gebrauch, um die Bohengeschädigten nicht zusätz-­ 
lich zu belasten. Soweit Gelnde den Bundes- bzw.Landesstrassen 
zugeschlagen werden mnuß, gehen Ersatzansprüche an den Eigentümer 
dieser Strassen. · 
ignggmasgnahmen_zur zeitlichen_irreichupg der[guyrlichtsind_im 
BGLguuD€SE@Die Ze5er2rIz nicht DgDsl@."1TEE. 
Grundsätzlich gilt hier fir den Teilbebauungsplan IIIa dasselbe ie 
für die Bebauungsgebiete I u. II. 
Finanzierungsschwierigkeiten, Materialmangel, Bauverteuerung lassen 
es angezeigt erscheinen die Pestimmuncen des } 64 Aufbaugesetz 
insoweit z.t. nicht anzuwenden 
Desgleichen ist; Anordnung der Reihenfolge der Bebauung oder Bauver­ 
bote z.tc. nicht; vorgesehen 

b7. 
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C. DurchrührISpLiue. 
Zur Durchführung des BebauungsplAns IJIa sind folgende Durchführungs 
pläne gen. S 18 Aufbaueasz au?gestellt6: 
1.) Durchführ2&splan Io. Dpl.a 

Dieser Durchführungsplan zeigt im iaßstab l:500 das Bebauungs­ 
gebiet IIIa im Grundriß, aufgeteilt hinter den Baulinie die ein­ 
zelnen Bauplätze. Die Aufteilung ergibt die Grundlage fur die Ver-- 
messung, % 

Die Grösse der einzelnen Bauplätze ergibt sich aus den Begrenzungs-­ 
linien, . 
Sonde anlage zum Durchführungsplan Dpla ermittelt die zukünftigen 
Grundstückseigentümer. 

Formen der Pebgyn 
1 

l. Das Gebiet des Teilbebauungsplans TIIa wird als lohn--und Geschäft 
gebieb best;irmi, mit der iasgabe, da sämtliche Erdgeschoß:räume 
als Ladenräume mit Schaufenstern in höchstmöglichen Ausmassen 
auszubauen sind. Errichtung und Betriebsführung von landwirt-­ 
schafitlichen Betriebe ist unzulässig, Errichtung und Betriebs­ 
führuhg von gewerblichen Betrieben (Clandverksbetrieben) ist 
dagegen gestattet (keine Fabrikationsbetriebe). Gewerbliche 
Betriebsstätten dürfen nur hinter den Hauptgebäuden errichtet; 
und bbtrieben erden..­ 

2.Die Bebauung bat;_in geschlossener_Baureise zu erfolgen. Aile 
Neubauten im Teilbebauungsgebiet IIIa sind zeigeschossig au9zu-­ 
führen, die Bautiefen betragen grundsätzlich II--12 t. lasse der 
Geschosshöhe: 
Erdgeschoss bis .4o m v. Oberkante zu Oerkance 
Obergeschoss .bis 3,00 m v ;n• 
Höchstzulässige Uberbauung: 75 % der Grundfläche, falls nicht 
zwingende Grne eine Ausnahme rechtfertigen. 
Hofeinfahrten sind zu überbauen' 
Eingeschossige Ladenräume sind in zwei Ausnahmefällen zugelassen 
vergl Zir, 7 

3. Die Dachneigungen betragen im ganzen Teilbauunsgebiet IIIa 
5o° beiderseits, Ausbauten sind ls Schleppgauben für zweilige-­ 
lige Fenster auszubilden. 

'+ Alle.Dächer mit Gauben sind mit Biberschwanzziegeln einzudecken, 
mindestens bei Gebäuden an der eins6rasse-S5d/Strassenseite. Im 
übrigen können bei zwingenden Grinden Ausnahmen zugelassen erden 
(Eindeckung mit Dachpfannen). 

5. Für die Ausbildung der Fassaden gilt folgendes: 
Sockelausbildung möglichst in Naturstein, Stützen der Laden-­ 
geschosse in Stahl oder Stahlbeton, evtl. Verkleidung mit lateri 
al wie bei Sockelausführung. Fenster in den Wohngeschossen grund. 
sätzlich lmx l,5om, zweiflügelig mit einer Quersprosse. 
Fenstergewinde möglichst; aturstein, sichtbarer Teil 'etwa 16 cm 
breit;, evtl, auch Anordnung von Putzfascle. An den Wohngeschos­ 
en sind Schlaglden zu verenden. assaden sind in hellem Ver­ 
putz herzustellen. 
Gesimsausbildung in gehobelten sichtbaren Sparrenköpfen. 
Ortsgänge in massiver Ausführung. b.w. 



4 
ti 4 

i 1 e 

. I 2 
E rs 

ggj5 Lgegrdygdog@ O 
'Iqasauusded ob 3urrdütforud ru 
3&us sds93usdu 81 @ „aus srgjiq 
.8.LGC. ._OH gLgAgUgUdoyg .I 

d9ies .[gerudiitdorud reee.tu 
t' #iiodsg@us „irbrxO t sIII #etdeg 

w 3rufied tu eid .sstäfqusd re[es 
, gruaaom 

t9 sgdi5!qg rgrIegris rob eaeörß eil 
retat.ß 

4G s{qe3ur±diüidrud us 9;e.Jg8 ebuo& 
romii' asioeoiüreBu1 

±3!/JSdT g.b 1ggrr@ 

3iqausdsc •T csb seid9ß) aI I 
degasii reb v:m ;imaridaed deidoy 

I srsdarstusfo hm aurrefsl aLs 
nu gurr~o iss@i .brt 9us raus 
rr üei red ide! red.ildtsfoe 

sdsirdsi uefoi. dvsne3 ov girrdiüt 
o irdsi snie sddsteo3 nsg6gsb 
br. .ii ru rs" iü et±audirsC 

ba uodordss bat • 1 

TorseoIiao3 #sii 38/Ud$& s.ia 
idsgern:rsd ! .±o' mi rskt duef 
rogsrred r ro du.i s ,osriit 

eri..de o!oasD 
sd0 .v n o 

V oo, 
:1U.541 

d91etu sn 
1s &reöij s 

rt rregor# 
ia rodrsdt 

•Ir 3L 

u ftia go 
ob LI r ro brtonsi 
• (Go Rr 

«i rerioi 
ds & r 
-3rUrf 
&LYier 

h[edod 
ro 

± uaodoae3bar 
aid aao, grodO 

'so. +u,so}H[ 
i4- iJkhii. 

.AI ±! bre3ur.i 
> ouolri roll 
s. ia doeogn±i 

72 Sgrsv 
ri ro@ oid .& 

±er9biod 62 
•s r arrei o3 
+ 2foiI ffA + 

Gd rsreeb.in 
sü s .irdiü 
s cssßo sbtl) 

«s da sib5 rüi .? 
sui Jfoloo& 
r& ai sasoroa93 
fo iod s. Is 
I mI foiIsüse 
sbgirvegrstareI 
s LUvo isrd 
o bria ssa 

I ;ur, ae) "Jg 
ts. {idausauoß) 
.s ni gay ·sx0 



Hintergebäude und Anbauten sind grundsätzlich nur in eingeschossiger 
Bauweise erlaubt• Sie sind möglichst von zei iachbamn gegeneinander 
zu bauen. 
Die eingeschossigen Ladenräume hinter den Hauptgebäuden am Eingang 
West und Ost; der Gendarmeriestrasseneu ( d.s, die Baugrundstücke 
Synagoge und Jakob Meyer jetz; Ochsner sind mit Pultdach zu versehen 
Gefälle: Hofseite (vergl.Ziff. 2). 

8. Mauem und Umzäunungen dürfen eine Höhe von l,o m nicht; übersteigen 

@@ $ @ 

Vorstehende Formen der Bebauung sind im Einverehren mit den orts 
ansässigen Archivekten aufgestellt. Die Richtlinien erden gleich-­ 
zeitig als Ortspolizeivorschrift erlassen 

) 
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II. Durchführungsplan 

Dieser Durchführungsplan - ebenfalls im last6ab l : 500 -­ 
gestaltet; 

die Verkehrsanlagen 
die ergieversorgungsanlagen 
die Wasserversorgungsanlagen 
die AblasserbeseiGigungsanlagen. 

I Einzelnen ird bes;immt: 

yerkehrsanlagen. 

Bahnhofstrasse ( Teilstück ). Verbreiterung der Bahnhofstrasse 
1 Ci dieses Bebauungsplans auf lo m von Bauflucht bis Straßen­ 
stüt; zmauer am Ostrand. Verbreiterung wird durch entsprechende 
Rückverlegung der früheren Baufluchtlinie erreicht. Neue Fußsteig­ 
breite am Bauplatz Lederle l,5o m. Der Fußsteig an der Trümmer-­ 
grundstätte ileyer jetzt Ochsner) folgt; der Randsteinlinie und 
ist stellenweise erheblich breiter als l,5o m. Die gegen rt;ige 
Fußsteiganlage an der Stützmauer/Ost bleibt; bis zur Stützmauer-­ 
korrekt;ur unvernder 
Neue Gendarmeriestrasse ist im Teilbebauungsplan I bereits voll. 
sE~ig beschrieen. Sfehe dort unter " Verkehrsanlagen " und 
unter " Abänderung" am Schluß der Beschreibung des Bebauungsplans T 

Weinstrasse-Si@ Verbreiterung durch Rückverlegung der Strassen­ 
Flucht an der Ostseite u. notwendiger Korrekturen an der Westseite 
auf l2 m einschl. der beiderseitigen Fußsteiganlagen mit; je 2 m 
(Fahrbahnbreite 8 m).­ 
Leopoldstragse. Durch zeck.entsprechende Korrekturen wird eine 
gleicfiissi@e Strassenbreite von 7 m hergestellt einschl. beider-­ 
seitiger Fußsteiganlagen von je l m (Fahrbahnbreite 5 m). 

Innere Zubringerstraggen Gemiss Plan entsteht je eine Zubringer-­ 
srase Tn Mora7Su~ricfung u. Os; /Westrichtung 
Breite der Zubringerstrasse: 550 m, keine Bürgersteige, 

Die Strassendecken der !Weinstrasse/Süd,der Leopoldstrasse, der 
Bahnhofstrasse sind mit; Pflasterdecken versehen; sie erden bei­ 
behalten, entsprechend ergänzt; und verbessert;. Pur die Gendarmerie­ 
strasse--neu ird bis zur Herstellung der P±Lasterdecke eine geeig­ 
nete rischenlösug angeordnet 
Die Zubringerstrassen erhalten Teersplitabdeckung mit gepflasterten 
Regenrinnen beiderseits 



5) 
Energievers±EISalgen> 

Gggvergo±uns 
feine Änderung des bestehenden Zustandes: 

in der Bahnhofstrasse 
in der einstrasse-Siüd 
in der Leopoldstrasse 

Die Gasversorgungsneuanlage 
in der Gendarmeriestrasse-neu 

ist im Bebauungsplan I beschrieben, 

StromversorKUn 
Das ganze vorstehend beschriebene Teilbebauungsgebiet TIla wird 
verkabelt. 
Die Verkabelung in der Gendarmeriestrasse-neu ist im Peilbebauungs­ 

Id +.1l pian . .argesve. G· ..-.. 
Die Weinstrasse--Süd (Länge des Teilbebauungsplans III a), 
die Leopoldstasse, die entsprechende Teilstrecke der Bahnhof­ 
strasse erdea mit Niederspannungskabel versehen (im Ring ges 
schlossen), Verlegung erfolgt gem. Plan in den Gehsteigen. In 
allen Strassen ird ein Strassenbeleuchtungskabel vorgesehen 
Oberleitung entfillt im Teilbebauungsgebiet Ill a, 

gsseryersoEDßs 
Keine Änderung des bestehenden Zustandes: 
in der Bahnhofstrasse 
in der Weinstrasse-Süd 
in der Leopoldstrasse. 

Die Wasserversorgungsneuanlage 
in der Gendammeriestrasse--neu 

ist im Peilbebauungsplan I beschrieben 

Ab9sserbesit:iEungsnl aen. 
Vorläufig keine Änderung des bestehenden Zustandes: 

in der Bahnhofstrasse 
in der Weinstrasse--Süd 
in der Leopoldstrasse. 

Die Abwasserversorgungsanlage in der Gendarmeriestrasse_neu ist 
in dem Bebauungsplan I beschrieben, 

XX 00000 XXX 

21.V1.1951. 

Durchführungspläne und Erläuterungen zum Bcbaugsplan III a sind 
in der Sitzung des Hauptausschusses v 2.VII.195l durchberaten 
und erden der Gemeindeveraltung zur Annahme empfohlen. 
Die Gemeindeveraltung hat durch Beschluß v. 9.VII,195l Durchführungs­ 
plüne und rläuterungen in vorstehender Jassug angenommen 

Neustadt au der [Weinstrasse, den................ 19...... 
Der Landrat: 

Kreisbauamt ­ 
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Im Vollzuge des } 19 () des Aufbaugesetzes 
vom 1. 8. 19.,9 

r«.3..14si e.Eil:1rysy 
T. Nr..Si$f.. in Verbindung 
.,- 40 mit dem Bebauungspl■n vom--~~------- 

genehmigt. o 
N W . ß ..J .,,10 . .ff,7 eustat einstratie, den..-------------------- 

Der Regierungspräsident der Pfalz 
-- Bauabteilung­ 

3a 

3 
" Oberreg.- u. -baurat 

· 

x 
de+ et%? .5GA o 

mat uszug aus der Niederschri}} 
rom.Z4.41,44 ---.Yon der Ge#eindg 
am.<f&.s , -testgestell 
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